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JOHANN GEORG KRAUER
(1792-1845)

Er wurde 1792 in Kriens geboren, besuchte die Volksschule in Rothenburg und hierauf die
Höhere Lehranstalt* in Luzern (Gymnasium und Lyzeum) Es folgten medizinische und
naturwissenschaftliche Studien an den Universitäten Zurich, Freiburg iB. und Genf Nach Luzern
zurückgekehrt, eröffnete er eine Arztpraxis. Daneben botanisierte er leidenschaftlich m der
näheren und weiteren Umgebung, insbesondere auch am Pilatus Nach Zuspräche eines Stipendiums

durch den Kleinen Rat setzte er seine Studien in Freiburg** und Göttingen fort. Sem
Arztstudium schloss er mit dem Doktorat ab. Wieder m Luzern, erteilte er fortan zweimal
wöchentlich unentgeltlichen naturkundlichen Unterricht an der Hohem Lehranstalt. Wegen
Unstimmigkeiten über seine Ausführungen mit den Ansichten des Klerus wurde er 1822
verpflichtet, seme Vorlesungen emer Zensur zu unterbreiten. Von 1824 an durfte er nur noch
pflanzenkundliche Kollegien halten Im gleichen Jahr erschien sein latemisch geschriebener
«Prodromus Florae Lucernensis», die erste Luzemer Flora, eigenthch ein Vorläufer, wie der Titel

andeutet. Das Werk hätte später ergänzt und erweitert als eigentliche Luzerner Flora
herauskommen sollen, wozu es aber leider nicht mehr kam 1825 wurde KRAUER zum Professor
der Naturgeschichte an der Höhern Lehranstalt m Luzern ernannt Doch war dies nur eine
nebenamtliche Tätigkeit, praktizierte er doch ab 1827 als Bezirksarzt von Rothenburg

Ein Naturalienkabinett entsteht

(Zweite Hälfte der zwanziger Jahre)

Von einer eigentlichen Gründung kann nicht gesprochen werden. Auch ein Datum
seiner Entstehung angeben zu wollen, entspräche nicht den Gegebenheiten. Vielmehr
entstand die Sammlung aus dem naturkundlichen Veranschaulichungsmaterial, das

KRAUER für seinen Unterricht zusammentrug. Von seinen zahlreichen Exkursionen,
die er für die floristische Erforschung des Luzernerlandes ausführte, brachte er alles

heim, was er bei seinen Vorlesungen brauchen konnte. Es waren Pflanzen, Steine, aber
auch lebende und tote Tiere. Was möglich war, bewahrte er auf, und dieses zahlreiche
und vielgestaltige Material war der Grundstock des «Naturahenkabinets», wie die
entsprechende Sammlung genannt wurde. Sie vergrösserte sich rasch, was wir daraus

entnehmen können, dass KRAUER für sie schon 1828 drei Zimmer im obersten, kirchen-
seitigen Flügel des Kollegiums - dem heutigen Regierungsgebäude - benötigte. Später

wurde ihm sogar der ganze Flügel zur Verfügung gestellt.
1827 erfolgte der erste bekannte Ankaufvon Material und zwar von Vögeln. «Viele

edle Männer» legten 16 Louis d'Or oder 245 Franken zusammen, «um aus diesem Gel-
de eine Sammlung von 184 Schweizer Vögeln von dem rühmlichst verdienten Herrn
Dr. LUSSER in Altdorf zu erwerben13.» Leider wissen wir nichts über die faunistische

* Die Kantonsschule Luzern wurde früher «Höhere Lehranstalt» genannt.
** Bei diesem zweiten Aufenthalt in Freiburg l B. dichtete KRAUER das Rüthlied (Von Ferne

sei herzlich gegrüsset)
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Zusammensetzung dieser ersten Erwerbung «KRAUER war derart opferfreudig, dass

er 1829 auf eine ihm von der Regierung gewahrte Gehaltszulage verzichtete, um aus

dem Gelde Mineralien anzukaufen13» Es gibt keine Hinweise, die daraufhindeuteten,

dass KRAUER beabsichtigte, ein Museum fur die Öffentlichkeit zu schaffen. Ihm

ging es wohl einzig darum, genügend und vielseitiges Veranschauhchungsmatenal fur
seinen Unterricht zur Hand zu haben Die Sammlung stand auch seinen Schulern zur
Verfugung Daneben werden andere Absolventen der Schule und Professoren sie ge-
legendich besucht haben Das «Naturalienkabinet» war ein Bestandteil der Hohem
Lehranstalt, ahnlich dem «physikalisch-chemischen Kabinet», das ebenfalls existierte
und aus einer Sammlung von Apparaten und Instrumenten bestand, die beim Unterricht

in der Physik, Chemie und Mathematik gebraucht wurden
Uber die Entstehung der naturkundlichen Sammlung der Hohem Lehranstalt finden

wir in der Biographie von H HUNKELER über J G KRAUER eine anschauliche

Schilderung «In seiner Stellung als Professor der Naturgeschichte legte KRAUER -
mit bedeutenden Opfern mcht nur an Arbeit und Zeit, sondern auch an Geld - den

Grund zu dem jetzt ansehnlichen naturhistorischen Museum, dem sog Naturalienkabinet

in Luzern - Seine botanischen Exkursionen setzte er auch nach der Veröffentlichung

des Prodromus mit gleichem Eifer fort, er beschrankte sich dabei nicht mehr
bloss auf das Sammeln von Pflanzen, sondern erweiterte seine Tätigkeit aufdas ganze
Gebiet der Naturkunde Er sammelte alles, was ihm von Schlangen, Blindschleichen,
Eidechsen, Fröschen, Kröten, Molchen, Schnecken, Raupen und Käfern begegnete,
wurde sofort zu Händen genommen und im Busen versorgt, so dass oft eine ganze
Menagerie aus demselben herausguckte, wenn er m die Stadt kam, namentlich hatte

er jetzt auch ein scharfes Auge auf Mineralien, Versteinerungen usw Zu Hause

präparierte und ordnete er die gefundenen Gegenstande mit grossem Fleisse und brachte

so innert kurzer Zeit eine recht interessante Sammlung zu stände, die mit den
verschiedenen Ankaufen und Schenkungen, die dem Naturalienkabinet schon bei seiner
Entstehung und namentlich seither gemacht wurden, zu dem beachtenswerthen na-
turhistonschen Museum anwuchs, wie es heute vorhanden ist und jedermann
unentgeltlich zur Besichtigung offen steht - Krauer legte grossen Werth aufeine derartige
Sammlung, und er meinte, wenn sie auch beim Luzernervolk wenig oder keine
Beachtung finde, so sei sie doch nicht nur sehr schatzbar, sondern beinahe unentbehrlich
fur einen erspriesslichen Unterricht m der Naturkunde, denn namentlich m dieser

Wissenschaft gehe nichts über die greifbare Anschauung»

Erlass eines Reglementsfur das

Naturahenkabinett

Schon am 16 Juli 1830 erliess der Schultheiss und Kieme Rat des Kantons Luzern

folgenden Beschluss über die Besorgung und Vergrosserung des «Naturalienkabinets»
«In der Absicht, das bei der hohem Kantonal-Lehranstalt bestehende Naturalien-

Kabinet vor Beschädigung zu bewahren, demselben daher eine ordentliche Besor-
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gung für die Zukunft zu sichern und eine allmähliche Erweiterung und Vervollständigung

zu verschaffen beschlossen (wir):

§ 1 Für das Naturalien-Kabmet bei der höhern Kantonal-Lehranstalt soll für einstweilen ein
eigener Aufseher, der m diesem Fache sowie in Zubereitung der Exemplare einige
Kenntnis besitzt, angestellt werden

§ 2 Derselbe ist gehalten, wöchentlich mindestens sechs Stunden im Naturalien-Kabinet zu
verbringen.

§3
§ 4 Die Oberaufsicht über das Kabinet kommt immerhin einem jeweiligen Professor der Na¬

turgeschichte zu, welcher alljährlich über den Zustand und die Vermehrung desselben
dem Erziehungs-Rath einen Bericht zu erstatten hat

§ 5 Zum Ankauf von Naturalien sei dem Erziehungs-Rathe auf dem allgemeinen Erzie¬
hungsfond ein alljährlicher Kredit von hundert Franken eröffnet, worüber er Rechnung
zu tragen hat

§ 6 Sey der Finanzrath ermächtigt, zuverlässigen Personen Bewilligung zu erteilen, behufs
Vermehrung des Naturalien-Kabinets zu jederJahreszeit seltene Thiere, besonders Vogel,
schiessen zu dürfen*

§ 7 Dem Erziehungs-Rath sey die Vollmacht ertheilt, diejenigen Erweiterungen und Ein¬
richtungen im Lokale des Naturalien-Kabinets vornehmen zu lassen, welche eine gehörige

Aufstellung und Aufbewahrung der darin enthaltenen naturhistorischen Gegenstande
erforderlich machen.

§8
Der Amtsschultheiss. VINZENZ Ruttimann
Der Staatsschi eiber KOPP»

Krauers Abschied

1831 musste KRAUER beim Regierungsrat um seine Entlassung nachsuchen, der auf
den 1. Juni entsprochen wurde. Unglückliche Verhältnisse hatten zu diesem
folgenschweren Entscheid des Mannes geführt «Nach seinem Rücktritt übergab er dem
Staate sein äusserst sorgfältig geordnetes Herbarium, wofür er 400 Franken erhielt7.»

Die Pflanzensammlung wurde dem «Naturalienkabinet» übergeben und bildet noch
heute im Natur-Museum den Grundstock des Herbarium Lucernense, worin sie die
ältesten örtlich bekannten und datierten Belege des Luzernerlandes darstellen.

«Von 1832 an widmete er sich nothgedrungen ausschliesslich der ärztlichen Praxis. Doch die
alte Liebe zu den blühenden Gewachsen verliess ihn nicht Er legte eine neue Sammlung an
von denjenigen Pflanzen, die er auf seinen Berufswanderungen fand Grossere Ausflüge zu
unternehmen, war ihm selten mehr vergönnt'1» 1845 starb KRAUER m Altwis «an einem Typhus
erkrankt, arm und verlassen11.»

* Dieser Paragraph scheint nicht ganz zufällig in das Reglement aufgenommen worden zu
sein; denn schon im gleichen Jahre erteilte der Finanzrat des Kantons Luzern dem
«Hochgeachteten Herrn Regierungsrath und Oberst LUDWIG PFYFFER von WYHERdie besondere
und spezielle Bewilligung», seltene Vogel und Tiere zu schiessen oder zu fangen, «die er
dann dem Naturaliencabmet am hiesigen Lyceum zu ubergeben haben soll.»
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